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Aufhebung Tierseuchenallgemeinverfügung vom 14.12.2020 
zur Aufhebung der Stallpflicht für Geflügel 

Amtliche Bekanntmachung

1. Die Tierseuchenallgemeinverfügung zur Vermeidung der
Einschleppung der Geflügelpest vom 14.12.2020 wird auf-
gehoben.

2. Die Aufhebung der Tierseuchenallgemeinverfügung tritt am
Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft und wird
damit wirksam.

Begründung: 
Zur Vermeidung der Einschleppung der Geflügelpest (hochpa-
thogene Aviäre Influenza) in Hausgeflügelbestände durch Wild-
vögel wurde am 14.12.2020 die Aufstallung von Geflügel in den 
Ortsteilen Uetz-Paaren, Marquardt, Grube und Golm der Lan-
deshauptstadt Potsdam bis auf Widerruf angeordnet.
Das aktuelle Geflügelpestgeschehen in Brandenburg ist rückläu-
fig. Seit mehr als zwei Wochen konnte kein Virus bei Wildvögeln 

und seit sieben Wochen kein neuer Ausbruch bei Hausgeflügel 
nachgewiesen werden. Alle tierseuchenrechtlichen Sperrmaß-
nahmen können darum aufgehoben werden.

Die strengen Biosicherheitsmaßnahmen, die zur Minimierung 
des Risikos des Erregereintrags in die Geflügelbestände auf 
Grund der Geflügelpest-Verordnung gelten, müssen von allen 
Geflügelhaltern weiterhin eingehalten werden. 
Für Geflügelhalter wurde daher ein Merkblatt zur Aviären Influen-
za (Geflügelpest) erstellt. Dieses finden Sie unter: 
https://vv.potsdam.de/vv/produkte/173010100000022030.
php#tab-links.

Rechtliche Würdigung:

zu Nummer 1:
Die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 14.12.2020 wurde auf 
Grund von § 38 Abs. 11 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) in 
Verbindung mit § 6 TierGesG in Verbindung mit § 13 Geflügel-
pest-Verordnung erlassen. 
Mit Wirkung vom 10.02.2020 erging außerdem ein Erlass des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbrau-
cherschutz (MSGIV) über die Anordnung der Aufstallung von 
Geflügel in Risikogebieten und weiteren Schutzmaßnahmen. 
Dieser Erlass wurde am 04.05.2021 durch das MSGIV aufgrund 
der Beruhigung der Seuchenlage im Land Brandenburg aufge-
hoben. Somit ist die Allgemeinverfügung vom 14.12.2021 eben-
falls aufzuheben.

zu Nummer 2:
Gemäß § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Brandenburg i. V. m. § 41 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz 
gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntma-
chung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann als ein 
hiervon abweichender Tag jedoch frühestens der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da die Schutz-
maßnahmen im Interesse eines wirksamen Schutzes vor der 
Verbreitung der Geflügelpest unverzüglich greifen müssen, wur-
de von dieser Regelung Gebrauch gemacht.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt Potsdam in Potsdam erhoben werden.

Potsdam, den 6. Mai 2021

Mike Schubert
Oberbürgermeister


